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Gebäude Agnesstr. 48: Leerstand beenden und  wieder bewohnbar machen
Empfehlung Nr. 20-26 / E 00802 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 04 - Schwabing 
West am 14.09.2022 

Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V08752   

Anlage:
1. Empfehlung Nr. 20-26 / E 00802 
2. Übersichtsplan
3. Lageplan mit Stadtbezirkseinteilung

Beschluss des Bezirksausschusses Stadtbezirk 04 Schwabing-West vom 29.03.2023
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 04 - Schwabing-West hat am 14.09.2022 die 
anliegende Empfehlung Nr. 20-26 / E 00802  (Anlage 1) beschlossen.

In der Empfehlung wird vorgebracht, dass das denkmalgeschützte Gebäude im Bestand 
renoviert werden sollte. Die Antragsteller*innen bemängeln den Leerstand des Gebäudes, 
der seit 3 Jahren vorliegt.
In diesem Zusammenhang wird angefragt, was die Stadt gegen den Leerstand unter-
nimmt. Wurden die Vorgaben der Erhaltungssatzung eingehalten? Was gibt es für Mög-
lichkeiten (Gesetze), um die Handlungen des Investors zu unterbinden? Wie ist der Stand 
der Verhandlungen der Stadt mit dem Investor, um die Leerstand Situation zu beenden, 
hinsichtlich Erhaltungssatzung, Denkmalschutz und Wohnraummangel?

Da es sich um eine Empfehlung einer Bürgerversammlung handelt, muss diese nach Art. 
18 Abs. 4 Satz 1 GO und § 2 Abs. 4 Satz 1 Bürger- und Einwohnerversammlungssatzung 
vom Stadtrat bzw. Bezirksausschuss und gemäß § 9 Abs. 4 Bezirksausschusssatzung 
vom Bezirksausschuss behandelt werden.

Zuständig für die Behandlung ist der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 04 - Schwa-
bing-West, da die Empfehlung ein Geschäft der laufenden Verwaltung (Art. 37 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates) beinhaltet
und die Angelegenheit stadtbezirksbezogen ist. Es handelt sich hier um eine Anfrage, die 
laufende Verfahren im Bereich der Stadtverwaltung betrifft.

Der Beschluss des Bezirksausschusses hat gegenüber der Verwaltung lediglich empfeh-
lenden Charakter.

Zur Information des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 04 - Schwabing-West führt 
das Referat für Stadtplanung und Bauordnung, in Absprache mit dem Sozialreferat, Fol-
gendes aus:



Seite 2 von 4

Bezüglich den Vorgaben der Erhaltungssatzung wird auf folgendes hingewiesen:

Das Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, hat im Oktober 2020 die Genehmigung 
zur Zweckentfremdung durch Abbruch des Anwesens Agnesstraße 48 erteilt. Dieser An-
trag musste genehmigt werden, da die Eigentümerin ausreichend Ersatzwohnraum ange-
boten hat und somit die Wohnraumbilanz insgesamt wieder ausgeglichen wird. Als Ersatz-
wohnraum wurde der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 2-geschossiger Tief-
garage in Pasing angeboten. 

Von der Genehmigung auf Abbruch konnte jedoch kein Gebrauch gemacht werden, da 
das Gebäude Agnesstraße 48 zwischenzeitlich in die Bayerische Denkmalschutzliste auf-
genommen war.
Durch die Neuschaffung von Wohnraum in Pasing wird ausreichend Ersatz für die Agness-
traße 48 geschaffen. Daher liegt keine Zweckentfremdung im Sinne der Satzung der Lan-
deshauptstadt München über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZeS) 
vor. Der Wohnungsbestand ist durch den Ersatzwohnraum wieder ausgeglichen. Eine 
Wiederbelegung der nunmehr seit drei Jahren leerstehenden Wohnungen in der Agness-
traße 48 kann vom Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, daher leider nicht mehr 
angeordnet werden. Derzeit besteht lediglich die Möglichkeit an, die Eigentümerin zu ap-
pellieren, damit diese den bestehenden Leerstand schnellstmöglich beendet und die 
Räumlichkeiten somit wieder bewohnt werden können.

Durch die erteilte Abbruchgenehmigung – mit der bereits erfolgten Schaffung des Ersatz-
wohnraumes – hat das Sozialreferat auf das Anwesen Agnesstraße 48 keinen zweckent-
fremdungs- und erhaltungsrechtlichen Zugriff mehr. Daran ändert auch der erst ab 
31.12.2020 gültige neue Umgriff der Erhaltungssatzung nichts.
Anstehende Modernisierungsmaßnahmen werden daher nicht mehr durch das Sozialrefe-
rat, Amt für Wohnen und Migration, geprüft. Zum Zeitpunkt der Abbruchgenehmigung lag 
das Anwesen Agnesstraße 48 nicht in einem Erhaltungssatzungsgebiet. Daher war die 
Prüfung des Zieles, Verdrängungsprozessen entgegenzuwirken, nicht relevant.

Zusammengefasst ist ein Einschreiten in zweckentfremdungs- und erhaltungssatzungs-
rechtlicher Sicht durch das Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration nicht mehr mög-
lich.

Zu den Möglichkeiten, die Handlungen des Investors zu unterbinden und, welche Ver-
handlungen seitens der Stadt mit dem Investor statt finden, um den Leerstand zu been-
den, wird folgendes angemerkt:

Der Bauantrag bzw. der Vorbescheid für die Balkonanbauten und die Aufstockung des Ge-
bäudes wurden vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung insbesondere aus Grün-
den des Denkmalschutzes abgelehnt.
Die jeweiligen Klagen gegen die o. g. Bescheide befinden sich im laufenden verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren. Die Entscheidung steht hier noch aus. 
Das Anwesen Agnesstraße 48 ist mittlerweile als Einzeldenkmal in die Denkmalliste des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege eingetragen. Laut Denkmalschutzgesetz ha-
ben Eigentümer und die sonst dinglich Verfügungsberechtigten von Baudenkmälern ihre 
Baudenkmäler instandzuhalten, instandzusetzen, sachgemäß zu behandeln und vor Ge-
fährdung zu schützen (BayDSchG Art. 4). Ferner bedarf es einer Erlaubnis nach dem 
Denkmalschutzgesetz, wenn ein Baudenkmal in irgendeiner Art verändert werden soll 
(Art.6 BayDSchG).
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Über die grundsätzliche Instandhaltungspflicht sowie die Erlaubnispflicht ist der Eigentü-
mer informiert. Wegen des anhängigen verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sind derzeit 
Modernisierungsgebote oder Instandsetzungsgebote nicht erfolgversprechend, da der Ei-
gentümer auf laufende Klärungsprozesse verweisen kann.  

Der Empfehlungen Nr. 20-26 / E 00802 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 
04 - Schwabing-West am 14.09.2022  kann nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausfüh-
rungen entsprochen werden.

Das Sozialreferat hat die Beschlussvorlage mitgezeichnet. 

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Bickelbacher, und der zuständigen Verwaltungsbeirä-
tin, Frau Stadträtin Mirlach, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin

Ich beantrage Folgendes:

1. Von der Sachbehandlung - laufende Angelegenheit (§ 22 GeschO) - wird Kenntnis ge-
nommen, wonach ein Einschreiten aus erhaltungssatzungsrechtlicher Sicht durch das 
Sozialreferat nicht mehr möglich ist, die Klagen gegen den abgelehnten Bauantrag 
und Vorbescheid für die Aufstockung sich derzeit im verwaltungsgerichtlichen Verfah-
ren befinden und der Investor über die Instandhaltungspflicht des Denkmals informiert 
wurde.

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00802  der Bürgerversammlung des Stadtbezirk Nr. 
04 - Schwabing-West am 14.09.2022 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung behandelt.

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes   der Landeshauptstadt München
Der/ die Vorsitzende Die Referentin

Prof. Dr. (Univ. Florenz)
Elisabeth Merk
Stadtbaurätin
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IV. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3

zur weiteren Veranlassung.

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit dem Original wird bestätigt.
2. An das Direktorium HA II/V2 – BA-Geschäftsstelle Mitte   
3. An das Sozialreferat  
4. An das Revisionsamt  
5. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA I  
6. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II  
7. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA III   
8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV   
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3  
10. An das Sozialreferat  

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. Abdruck von I. – IV.

1. An das Referat  
Es wird gebeten, von der Abänderung des Beschlusses durch den 
Bezirksausschuss Kenntnis zu nehmen; der Beschluss betrifft auch Ihr Referat.
Es wird um umgehende Mitteilung gebeten, ob der Beschluss aus dortiger Sicht 
vollzogen werden kann.

2. Zurück an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV/Team  

Der Beschluss vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung

 kann vollzogen werden

 kann/soll nicht vollzogen werden (Begründung s. gesondertes Blatt)

VI. An das Direktorium – D-II-BA

 Der Beschluss des Bezirksausschusses 10 kann vollzogen werden

 Der Beschluss des Bezirksausschusses 10 kann/soll nicht vollzogen werden 
(Begründung siehe Beiblatt)

 ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt)

Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren 
Verfahren einzuholen.

Am 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV/22 V
i. A.
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